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Fesitstei lung
Umfang cler Steuerbef rei ung
3i€i Körpenschaft ist nach § 5 Abs.
-iier ist nach § 3 l'tr'. 6 GewStG voa

ilirrrrrej$e zu steuerbegünst igten Zu,recken
Di* Könpenschaft fördert im Sjnne cjen §§ 51 ff. A0 ausschließlich und unmittelbar folgende
genre l rlnüt z i ge Zwecke :.. i''önCerung der Erziehung (§ 52 Ans. 2 Satz 1 Nr^. 7 A0)

N-iirrweis zur A!.!sstel lung von zuwendunqsbestätigungen
ilie: Körp:erschaft'j st benechtigt, für'5penden, die ihr zLrr Venwendung fi.jr diese Ztuecke zugewendet
'.{er'der], Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 5O Abs. '1 ESTDV) auszu-
§t€|llen. Die amtljchen Muster für die Ausstellung steuerl icher Zuwendungsbestätigungen stehen jm
Intern€t unter https:,/,/rr,r\li,,J.formul3re-bfinv.de als ausfü.i 1bare Fonmulare zur Venfügung"

Di* Körperschaft ist benechtigi, für tulitgliedsbeitnäge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge*
scliniebenem Vorcjr..rck (§ 50 Abs. 1 tStDV) auszustel len.

Zuwenc.lr:rrgsbestätigungen fün Spenden und ggf. Mitgliedsbeitr'äge dünfen nur ausgestellt u,,enden,
yrenn das Datum dieses Fneistel lunEsbescheides nicht längen a'ls fÜnf Jahre zunückl iegt. Die Fi'ist':st täggenau zu berechnen (§ 63 Ars" 5 A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbostätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
IÄer vorsätzlich oden gnob fahrlässlg eine unrichtige zut4endungsbestätigung aussiellt oden venan-
lasist, dass Zuwelndungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegÜnst.igten
Zwelcken venwendei l^terden, haftet für clie entqangene Steuen" Dabei wird die entgangene Einkommen-
stBuer oder Körpersclraftsteuer mit 30 %, d'ie entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% den Zuwen-
durlg angesetzt (§ l0b Abs. 4 ESIG, S I Abs. 3 KSIG, § I Nn. 5 GewStG)"

H{ nwei sä zum I{äpi talerträgsteuerabaiig
Bei Kapitalerträgen, clie bis zum 31.12.2027 zuf l ießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
€rf.agsteuerab,zugnach§44aAbs.4urrci TSatzlNr. lsow'ieAbs.4bSatzlNn.3undAbs. 10
l§atz 1Nr. 2 E"§te die Vonlage dieses Hescheides oder'die Überlassung e'1 ner Kopie dieses Be-
scllejCes aus. na.s Gleiche gi lt bi§ ;:urlr o. a. Zeitpunkt f ür die Erstattung von Kapitalentragsteuen
ra(:h § 44b Abs. 6 Sai: z 1 Nr. 3 ESt(i dr-inch das depotfühnende Kredit-, Finanzdienstleistungs- oden
\rl€.r tr:api er i nst i tr-rt .

li(i Vorlage die$es Descheides ist unzlllässiS, wenn die Ertr'äge in ejnem wirtschaftlichen
üel;chäftsbetnieb anfallen, fÜr den d'ie BefneiLrng von der Könpenschaftsteuen ausgeschlossen ist.
4ftfllerkungen
äitte heachten 5ie, dass die Inanspnuchnahme rlen Steuenbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
särhlichen GeschäftsfLjhrung abhängt. die der NachprüfunG dunch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
rrer" Au[3enprüfung - unt,erf iegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließ1 iche
rncl unmittelbare Erfüllung der'steuelrbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen den
§at zung beachten "

Dicls muss auch künftig durch ordnungsmäßige A,ufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen unC Ausgah-
en, Tätigkeitsbericht, Venmögensünersicht mjt Nachweisen üben Bi'1dung und Enttiticklung den Rück-
i aüen ) nachgelu i esen wenden ( § e;3 ,Ail ) .
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Er I äut er ungen
Es ist regelmäßig zu überpnÜfen, ob die tatsächliche Geschäftsführung den gemeinnützigkeits-
nechtlichen Bestimmungen entspricht. Ihne nächste Steuerenklärung reichen Sie bitte - vorbehalt-
lich einer abweichenden Auffondenunq des Finanzamtes - für die Jahne 2023 bis 2025 ein. Die
Steuererklärung ist spätestens Ende Juli 2O26 bzl^t. bei Beauftragung eines Steuerbenaters, Rechts-
anwalts oder Wirtschaftspnüfens spätestens Ende Februar 2027 einzureichen (§ 149 Abs. 2 und 3 den
Abgabenordnung).
Bitte achten Sie danauf, alle in den Steuererklänung genannten Unterlagen (Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung bzw. Aufstellung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellung üben das Ver-
mögen, Pnotokolle der Mitgliederversammlung, Geschäftsbericht, Tätigke'itsbericht ust,J. ) mit
e i nzure i chen .

Ich welse darauf hin, dass dje Übermittlung der Steuererklärung elektronisch zu erfolgen hat;
dies kann entweden üben das ELSTER I Oniine-Finanzamt (www.elsten.de) oder mittels kommerziellen
Steuensof tware erf o'tr gen.

Datenschutzhinweis:

Infonmationen über die Venanbeitung pensonenbezogener Daten jn den Steuerverwaltung und üben thre
Rechte nach der Datenschutz-Gnundvenordnung sot,lie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfnagen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreihen den Finanzverhlaltung. Dieses
Informationsschneiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unten den Rubrik "Datenschutz") oder
enhalten Sie bei threm Finanzamt.

Recht sbehe I f sbe I ehrung
Gegen diesen Freistel lungsbescheid ist der Einspnuch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, sotueit diesen Bescheid einen Venwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zu1ässige
Klage, Revision oder NichtzulassunEsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wind der neue
Venuialtungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gilt auch, sotveit sich ein
angefochtenet- Vorauszahlungsbescheid durch die iahressteuerfestsetzung erledigt.
Der Einspnuch ist bei dem voi"bezeichneten Finanzamt schniftl ich einzureichen, diesem elektronisch
zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu enklären.
Die Frist für d.ie Einlegung eines E'inspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mjt Ablauf des
Tages, an dem ihnen djeser Bescheid bekannt gegeben tllonden ist. Bei Zusendung durch einfachen
Brief oder Zustel lung mittels Einschreiben dunch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dnitten Tag
nach Aufgabe zur Post als bev',irkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem spätenen Zeitpunkt
zugegangen ist.
Bei Zustel 1 ung mi t Zustel 1 ungsurkunde oden mi ttel s Ei nschrei ben mi t Rückschei n oden gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustel lung.
Bei Einlegung des Einspruchs sol I den Verwaltungsakt bezeichnet wenden, gegen den sich der
Einspnuch nichtet. Es soll angegeben wenden, inwievveit den Vert,laltungsakt angefochten wjnd. Fennen
sol len die Tatsachen, die zun Begnündung dienen, und die Bet,leismittel angefühnt werden.

Zu I hren i nfonmat i on :

I^lenn Sie beabsichtigen, einen Einspnuch elektnonisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspnuch
über "Mein ELSTER" (www.elster.de) oden jede andere Steuer-software, die die Mögl ichkeit des
elektronischen Einspruchs anbietet, zu übenmitteln

yreitene Informationen

Öf f nungsze i

Al I gemei ne Spnechzei ten
IVlo. -Fr. B.0O-12.OO Uhr"

13.O0-15.O0 Uhr
unC nach Vere'i nbanung

Nahverkehnsanbi ndung :

KVB L'i nien 3,4,12,15, 16 und 1B bis Poststr. bzw. Barbarossaplatz
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